
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

05/2024 
Präambel: 
Die TEXTILES GmbH & Co. KG mit Sitz in 88339 Bad Wald-
see, Riedweg 1-3 (Tel.: 07524/9745-0, eMail: in-
fo@textiles.de), AG Ulm: HRA 728311, USt-ID-Nr.: 
DE356709712. 
Persönlich haftend: TEXTILES Verwaltungs GmbH, AG Ulm: 
HRB 745136 – Geschäftsführer: Dieter Jacob 
 
Begriffsbestimmungen: 
TEXTILES GmbH & Co. KG 
Kunde: Jede natürliche und juristische Person, die nicht Ver-
braucher im Sinne des § 13 BGB ist und Lieferungen, Leistun-
gen und/oder Angebote von TEXTILES erhält bzw. bezieht. 
Sonderanfertigung: Textilien, die nicht im jeweils aktuellen 
Katalog von TEXTILES enthalten sind, die also speziell für den 
jeweiligen Auftrag gefertigt werden müssen. 
 
§ 1 Geltung der Bedingungen 
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von 

TEXTILES erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller 
Verträge, die TEXTILES mit seinen Kunden über die 
von TEXTILES angebotenen Lieferungen und Leistun-
gen schließt. Sie gelten somit auch für alle künftigen 
Lieferungen, Leistungen und Angebote, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.  

(2) Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden 
oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn 
TEXTILES ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert 
widerspricht. Selbst wenn TEXTILES auf ein Schrei-
ben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des 
Kunden oder Dritter enthält oder darauf verweist, liegt 
darin kein Einverständnis mit deren Geltung. 

 
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
(1) Die Angebote von TEXTILES sind freibleibend und 

unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als ver-
bindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte An-
nahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann 
TEXTILES innerhalb von 14 Tagen nach Zugang an-
nehmen. 

(2) Bei Kalkulations- oder Druckfehlern im Angebot behält 
sich TEXTILES Berichtigungen vor. 

(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen TEXTILES und 
dem Kunden zwecks Ausführung eines Vertrages ge-
troffen werden, werden schriftlich niedergelegt. Dieser 
schriftlich geschlossene Vertrag gibt alle Abreden zwi-
schen den Vertragsparteien vollständig wieder. Die 
Mitarbeiter von TEXTILES sind nicht befugt, mündliche 
Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherun-
gen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen 
Vertrages hinausgehen. Änderungen und Ergänzun-
gen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(4) Zur Wahrung der Schriftform im Sinne dieser Ge-
schäftsbedingungen genügt die telekommunikative 
Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-
Mail. 

 

§ 3 Auftragsbestätigung, Muster, Änderungen und Abwei-
chungen 
(1) Der Kunde erhält eine Auftragsbestätigung von 

TEXTILES. Es obliegt dem Kunden, den Inhalt der 
Auftragsbestätigung, insbesondere die Leistungsspezi-
fikationen, auf Übereinstimmung mit seiner Bestellung 
zu überprüfen. Abweichungen sind unverzüglich nach 
Erhalt zu rügen. Zum Vertragsabschluss ist die Rück-
sendung der unterschriebenen Auftragsbestätigung 
oder die schriftliche Bestätigung, dass die Auftragsbe-
stätigung den Inhalt des Vertrags korrekt wiedergibt, 
unabdingbar. 

(2) TEXTILES übersendet bei Erstaufträgen Stickerei-/ 
Druck- oder Freigabemuster an den Kunden. Diese 
sind vom Kunden auf Form-, Farb- und sonstige Fehler 
zu überprüfen. Die Freigabe der Muster durch den 
Kunden hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen.  

(3) Sofern schriftlich ausdrücklich vereinbart, kann die 
Übersendung der Muster selbst durch die Übersen-
dung von Ablichtungen per E-Mail durch TEXTILES er-
folgen. Nach Prüfung der Ablichtungen der Muster und 
schriftlicher Freigabe durch den Kunden ist jedoch ei-

ne spätere Reklamation wegen Abweichungen der 
Produkte zur Farbe der übersandten Ablichtungen des 
Musters nicht möglich. Dies gilt auch bei Abweichun-
gen in der Ausführung, wie zum Beispiel bei der Posi-
tionierung oder der Größe von Drucken und Stickerei-
en sowie der angewandten Stichart bei Stickereien.  

(4) Werden vom Kunden nach der Mustervorlage durch 
TEXTILES erhebliche Änderungen, Neuprogrammie-
rungen oder andere das übliche Maß übersteigende 
Korrekturen gegenüber der zuvor vom Kunden einge-
reichten Vorlage verlangt, werden diese nach dafür 
aufgewendeter Arbeitszeit und Materialverbrauch be-
rechnet. 

(5) Bei Sonderanfertigungen behält sich TEXTILES aus 
technischen Gründen eine Über- oder Unterlieferung 
von 10 % vor. 

 
§ 3a Besondere Regelungen bei Nutzung eines Kunden-
webshops 
(1) TEXTILES bietet Kunden auf der Grundlage gesonder-

ter Vereinbarungen die Einrichtung eines individuellen 
Kundenwebshops an, über den der Kunde Produkte 
bestellen kann, die zuvor gemeinsam mit TEXTILES 
definiert und nach Maßgabe von § 3 bemustert und 
freigegeben wurden. Alle Lieferungen von TEXTILES 
aufgrund von Bestellungen des Kunden über einen 
solchen Kundenwebshop erfolgen ebenfalls aus-
schließlich unter Geltung dieser Geschäftsbedingun-
gen von TEXTILES. Sie gelten somit als Rahmenver-
trag für alle künftigen Lieferungen und Leistungen, die 
über einen Kundenwebshop abgewickelt werden, auch 
wenn sie nicht bei jeder konkreten Bestellung noch-
mals ausdrücklich vereinbart werden.  

(2) Im Übrigen gelten für den Vertragsschluss über einen 
Kundenwebshop abweichend zu § 2 (1) und § 3 (1) - 
(4) die folgenden Regelungen dieses § 3a. 

(3) Die Angebote von TEXTILES im Kundenwebshop sind 
verbindlich. 

(4) Der Kunde, bzw. der einzelne dazu berechtigte Mitar-
beiter des Kunden, kann aus dem Sortiment des Kun-
denwebshops Produkte auswählen und diese über den 
Button „in den Warenkorb legen“ in einem sogenann-
ten Warenkorb sammeln. Sofern keine gesonderte 
Budgetierung hinterlegt ist, erfolgt eine verbindliche 
Bestellung der im Warenkorb befindlichen Produkte 
über den Button „Oneclick Bestellung“. Ist eine Budge-
tierung hinterlegt, erfolgt über den Button „Oneclick 
Bestellung“ oder den Button „Auftrag zur Freigabe er-
stellen“ eine verbindliche Bestellung nur dann, wenn 
die durch TEXTILES vorzunehmende Budgetprüfung 
ergibt, dass das hinterlegte Budget die Bestellung 
deckt. Ergibt die Prüfung, dass das hinterlegte Budget 
bereits aufgebraucht ist oder durch die zu prüfende 
Bestellung überschritten wird, wird TEXTILES einen 
vom Kunden entsprechend autorisierten Nutzer durch 
eine E-Mail zur verbindlichen Freigabe der Bestellung 
auffordern. Eine verbindliche Bestellung erfolgt dann 
erst über den nur für den autorisierten Nutzer sichtba-
ren Button „Freigabe“. Vor Abschicken der Bestellung 
durch den Mitarbeiter über die Buttons „Oneclick Be-
stellung“ und „Auftrag zur Freigabe erstellen“ und, im 
Falle negativer Budgetprüfung, vor Abschicken der 
Freigabe durch den autorisierten Nutzer, kann der 
Kunde, bzw. der einzelne dazu berechtigte Mitarbeiter 
des Kunden, die Daten der Bestellung jederzeit än-
dern. Der Vertragsschluss kommt mit der verbindlichen 
Bestellung des Kunden zustande. 

(5) TEXTILES schickt daraufhin dem Kunden eine auto-
matisierte Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in wel-
cher die Bestellung unter Beifügung der Geschäftsbe-
dingungen nochmals aufgeführt wird und die der Kun-
de über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. 

(6) Die Bestellung sowie die zugrunde liegenden Ge-
schäftsbedingungen werden unter Wahrung des Da-
tenschutzes im Kundenwebshop gespeichert und sind 
dort für den Kunden während der gesondert vereinbar-
ten Dauer des Vertrags über den Kundenwebshop je-
derzeit abrufbar und ausdruckbar. 

(7) Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher 
Sprache. 

 
§ 4 Preise und Zahlung 
(1) Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung von 

TEXTILES genannten Preise zuzüglich der jeweiligen 
gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen 
und Leistungen werden gesondert berechnet. 



(2) Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk (EXW 
Bad Waldsee) einschließlich üblicher Verpackung und 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, bei Exportliefe-
rung zuzüglich Zoll sowie Gebühren und anderer öf-
fentlicher Abgaben. 

(3) Grundsätzlich sind Rechnungsbeträge 14 Tage nach 
Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Grundsätzlich 
ist vor Produktionsbeginn eine Anzahlung von 50% 
des Auftragswertes vom Kunden zu leisten. Der Kunde 
erhält zusammen mit der Auftragsbestätigung eine 
entsprechende Anzahlungsrechnung, die sogleich zur 
Zahlung fällig ist. 

(4) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn 
TEXTILES über den Betrag verfügen kann. Im Falle 
von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der 
Scheck von einem Kreditinstitut eingelöst wird. 

(5) Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so kann 
TEXTILES den daraus entstehenden Verzugsschaden, 
insbesondere Verzugszinsen, nach den gesetzlichen 
Vorschriften vom Kunden verlangen. 

(6) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden 
oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen sol-
cher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenan-
sprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 

(7) TEXTILES ist berechtigt, noch ausstehende Lieferun-
gen und Leistungen nur gegen volle Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbrin-
gen, wenn TEXTILES nach Abschluss des Vertrages 
Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdig-
keit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind 
und durch welche die Bezahlung der offenen Forde-
rungen von TEXTILES durch den Kunden aus dem je-
weiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus ande-
ren Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag 
gilt) gefährdet wird. 

 
§ 5 Liefer- und Leistungszeit 
(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk (EXW Bad Waldsee). 
(2) Von TEXTILES in Aussicht gestellte Fristen und Ter-

mine für die Lieferung gelten stets nur annähernd, es 
sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein 
fester Termin schriftlich vereinbart ist.  

(3) TEXTILES kann - unbeschadet der Rechte aus Verzug 
des Kunden – vom Kunden eine Verlängerung von Lie-
ferfristen oder eine Verschiebung von Lieferterminen 
um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen 
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Mitteilung von Spe-
zifikationen, Freigabe von Mustern, Leistung der An-
zahlung) TEXTILES gegenüber nicht nachkommt. 
Überschreitet der Kunde die für die Mitteilung von 
Spezifikationen oder die Freigabe von Mustern sowie 
die Leistung der Anzahlung vereinbarte Frist, behält 
sich TEXTILES in diesem Fall ausdrücklich das Recht 
vor, nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten ange-
messenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und 
Ersatz des entstandenen Aufwands zu verlangen. 

(4) TEXTILES haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung 
oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch hö-
here Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. 
Betriebsstörungen aller Art, Streiks, rechtmäßige Aus-
sperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder 
Rohstoffen, Nichtbelieferung durch Lieferanten oder 
nicht richtige/ nicht rechtzeitige Belieferung durch Lie-
feranten) verursacht worden sind, die TEXTILES nicht 
zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse TEXTILES 
die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur 
vorübergehender Dauer ist, ist TEXTILES zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorüber-
gehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leis-
tungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder 
Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung 
zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem 
Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lie-
ferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er 
durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber 
TEXTILES vom Vertrag zurücktreten. 

(5) TEXTILES ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 
auch die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des 
vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die 
Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt 
ist und dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehr-
aufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei 

denn, TEXTILES erklärt sich zur Übernahme dieser 
Kosten bereit). 

 
§ 6 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang 
(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag 

ist Bad Waldsee. 
(2) Die Versandart, der Frachtführer und die Verpackung 

unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen von 
TEXTILES. 

(3) Sollte es zur Einhaltung des Liefertermins aufgrund 
von Verzögerungen, die der Kunde zu vertreten hat, 
notwendig sein, die Lieferung per Express, Kurier o.ä. 
vorzunehmen, gehen die hierfür anfallenden Kosten zu 
Lasten des Kunden. 

(4) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des 
Liefergegenstandes an den Frachtführer auf den Kun-
den über, wobei der Beginn des Verladevorgangs 
maßgebend ist. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferun-
gen erfolgen oder TEXTILES noch andere Leistungen 
(z.B. Versand) übernommen hat. Verzögert sich der 
Versand infolge eines Umstandes, dessen Ursache 
beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an 
auf den Kunden über, an dem der Liefergegenstand 
versandbereit ist und TEXTILES dies dem Kunden an-
gezeigt hat.  

(5) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde.  
(6) Die Sendung wird von TEXTILES nur auf ausdrückli-

chen Wunsch des Kunden und auf seine Kosten ge-
gen Diebstahl, Bruch- Transport-, Feuer- und Wasser-
schäden oder sonstige versicherbare Risiken versi-
chert. 

(7) TEXTILES verpackt den Liefergegenstand ordnungs-
gemäß, der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. 
Beschädigte Ware ist vom Kunden sofort beim Fracht-
führer zu reklamieren, TEXTILES übernimmt hierfür 
keine Haftung. Eine Reklamation des Kunden beim 
Frachtführer ist unverzüglich zusätzlich bei TEXTILES 
schriftlich anzuzeigen. 

 
§ 7 Gewährleistung 
(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung. 

§§ 478, 479 BGB bleiben hiervon unberührt. 
(2) Nur erhebliche Abweichungen der Leistungen bzw. 

Produkte vom Stickerei-/Druck- oder Freigabemuster 
oder von der vereinbarten Beschaffenheit (soweit kei-
ne Musterfreigabe erfolgt ist) sind ein zur Gewährleis-
tung verpflichtender Mangel. Geringfügige Abweichun-
gen in Farbe, Gewicht oder Material der Ware, sowie 
geringfügige Farb- oder sonstige Abweichungen bei 
der Veredelung wie z.B. bei Einwebungen, Prägungen 
und Stickereien aufgrund der Materialbeschaffenheit 
des Artikels und abweichender Materialbeschaffenheit 
des Artikels innerhalb einer Charge, stellen keinen 
Mangel dar, sofern diese für den Kunden unter Be-
rücksichtigung der Interessen von TEXTILES zumut-
bar sind.  

(3) Leichte Farbabweichungen bei unveränderten Nach-
bestellungen der gleichen Artikel sind insbesondere im 
Textilbereich unvermeidbar und stellen ebenfalls kei-
nen Mangel dar.  

(4) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach 
Ablieferung an den Kunden oder an den von ihm be-
stimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten 
hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Män-
gel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersu-
chung erkennbar gewesen wären, als vom Kunden 
genehmigt, wenn TEXTILES nicht binnen sieben 
Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängel-
rüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die 
Liefergegenstände als vom Kunden genehmigt, wenn 
die Mängelrüge TEXTILES nicht binnen sieben Werk-
tagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der 
Mangel zeigte; war der Mangel für den Kunden bei 
normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeit-
punkt erkennbar, ist dieser frühere Zeitpunkt für den 
Beginn der Rügefrist maßgeblich. 

(5) Auf Verlangen von TEXTILES ist ein beanstandeter 
Liefergegenstand frachtfrei an TEXTILES zurückzu-
senden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet 
TEXTILES die Kosten des günstigsten Versandweges; 
dies gilt nicht, soweit sich die Kosten erhöhen, weil der 
Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem 
ursprünglichen Ablieferungsort befindet.  

(6) Bei Sachmängeln der gelieferten Sachen ist 
TEXTILES nach durch TEXTILES innerhalb angemes-
sener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbes-



serung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. 
Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, 
Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen 
Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, 
kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den 
Kaufpreis angemessen mindern. 

(7) Werden die von TEXTILES bereitgestellten oder im 
Textil angegebenen Pflegehinweise nicht befolgt, Än-
derungen an den Produkten vorgenommen, Ver-
brauchsmaterialien verwendet, die nicht den Origi-
nalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Ge-
währleistung, wenn der Kunde eine entsprechende 
substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Um-
stände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 

(8) Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen 
TEXTILES sind nicht an Dritte abtretbar. 

 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich 

sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die 
TEXTILES aus der Lieferbeziehung gegen den Kun-
den jetzt oder künftig zustehen, werden TEXTILES die 
folgenden Sicherheiten gewährt. 

(2) Die von TEXTILES gelieferte Ware bleibt bis zur voll-
ständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen 
Eigentum von TEXTILES. Die Ware sowie die nach 
den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tre-
tende, vom Eigentumsvorbehalt umfasste Ware wird 
nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt. 

(3) Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich 
für TEXTILES. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum 
Eintritt des Verwertungsfalls nach § 8 (8) im ordnungs-
gemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 
veräußern. Verpfändungen oder Sicherungsübereig-
nungen sind unzulässig. 

(5) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so 
wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und 
für Rechnung von TEXTILES als Hersteller erfolgt und 
TEXTILES unmittelbar das Eigentum oder – wenn die 
Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt 
oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als 
der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum 
(Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Brutto-
Rechnungswert) zum Wert der neu geschaffenen Sache 

erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumser-
werb bei TEXTILES eintreten sollte, überträgt der 
Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im 
obengenannten Verhältnis – Miteigentum an der neu 
geschaffenen Sache an TEXTILES. Der vorstehende 
Satz gilt entsprechend im Falle der untrennbaren Ver-
mischung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit 
Waren, die nicht TEXTILES gehören. 

(6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt 
der Kunde bereits jetzt sicherungshalber die hieraus 
entstehende Forderungen gegen den Erwerber - bei 
Miteigentum von TEXTILES anteilig entsprechend dem 
Miteigentumsanteil – an TEXTILES ab. Gleiches gilt 
für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbe-
haltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbe-
haltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche 
oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust 
oder Zerstörung. TEXTILES ermächtigt den Kunden 
widerruflich, die an TEXTILES abgetretenen Forde-
rungen im eigenen Namen einzuziehen. TEXTILES 
darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungs-
fall nach § 8 (8) widerrufen. Bei Zugriffen Dritter auf die 
Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der 
Kunde auf das Eigentum von TEXTILES hinweisen 
und diese unverzüglich benachrichtigen, damit 
TEXTILES ihre Eigentumsrechte durchsetzen kann. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, TEXTILES die in 
diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen 
oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet 
hierfür der Kunde. 

(7) TEXTILES wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre 
Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freigeben, 
soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderung 
um mehr als 20% übersteigt. Die Auswahl der danach 
freizugebenden Gegenstände liegt bei TEXTILES. 

(8) Tritt TEXTILES bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Ver-
trag zurück (Verwertungsfall), ist TEXTILES berechtigt, 
die Vorbehaltsware heraus zu verlangen. 

 

§ 9 Geheimhaltung und Schutzrechte 
(1) Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes 

vereinbart ist, gelten die TEXTILES im Zusammen-
hang mit Bestellungen und der Vertragsabwicklung un-
terbreiteten Informationen nicht als vertraulich. 

(2) Der Kunde steht dafür ein, dass er an sämtlichen 
Vorlagen (insbesondere Logos, Graphiken, Texte, Bil-
der, Muster, Stickprogramme), die er TEXTILES zulie-
fert, über die erforderlichen Rechte, insbesondere über 
die Urheber- und Markenrechte verfügt und dass diese 
Rechte auch die beauftragte Herstellung und Lieferung 
von entsprechenden Waren durch TEXTILES umfas-
sen. 

(3) Der Kunde räumt TEXTILES mit der Bestellung zu-
gleich die zur Herstellung der Ware erforderlichen 
Rechte ein. 

(4) Sofern ein Dritter Ansprüche wegen Schutzrechtsver-
letzungen gegen TEXTILES geltend macht, ist der 
Kunde verpflichtet, TEXTILES von allen Ansprüchen 
freizustellen und TEXTILES alle hieraus entstehenden 
Aufwendungen zu ersetzen. Des Weiteren ist 
TEXTILES in diesem Fall berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten. Weitergehende gesetzliche Ansprüche 
von TEXTILES gegen den Kunden wegen solcher 
Schutzrechtsverletzungen bleiben unberührt. 

(5) Der Kunde ist damit einverstanden, dass TEXTILES 
die für ihn gefertigten Artikel ablichtet, in den jeweili-
gen Katalogen, Broschüren oder im Internet darstellt 
und als Muster oder auch auf Messen verwendet. 

(6) Die Rechte an den von TEXTILES erstellten Arbeitser-
gebnissen (z.B. Entwürfe, Grafiken, etc.) stehen aus-
schließlich TEXTILES zu. 

 
§ 10 Haftungsbeschränkung 
(1) Die Haftung von TEXTILES auf Schadensersatz, 

gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus 
Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher 
Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflich-
ten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Hand-
lung ist, soweit es dabei jeweils auf Verschulden an-
kommt, nach Maßgabe dieses § 10 eingeschränkt. 

(2) TEXTILES haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässig-
keit, auch seiner Angestellten oder sonstigen Erfül-
lungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswe-
sentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Liefe-
rung, die Freiheit von Mängeln des Liefergegenstands, 
die seine Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglich-
keit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie 
Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem 
Kunden die vertragsgemäße Verwendung des Liefer-
gegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von 
Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder 
den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen 
Schäden bezwecken. 

(3) Soweit TEXTILES gemäß § 10 (2) dem Grunde nach 
auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf 
Schäden begrenzt, die TEXTILES bei Vertragsschluss 
als mögliche Folge einer Vertragsverletzung voraus-
gesehen hat oder die TEXTILES bei Anwendung ver-
kehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mit-
telbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von 
Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem 
nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands 
typischerweise zu erwarten sind. 

(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -
beschränkungen gelten in gleichem Umfang zuguns-
ten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen von TEXTILES. 

(5) Soweit TEXTILES technische Auskünfte gibt oder 
beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung 
nicht zu dem von TEXTILES geschuldeten, vertraglich 
vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies 
unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

(6) Die Einschränkungen dieses § 10 gelten nicht für die 
Haftung von TEXTILES wegen vorsätzlichen Verhal-
tens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
§ 11 Schlussbestimmungen 
(1) Die Beziehungen zwischen TEXTILES und dem Kun-

den unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundes-
republik Deutschland. Das Übereinkommen der verein-



ten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) gilt nicht. 

(2) Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist oder er in der Bundesrepublik Deutsch-
land keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, ist 
Ravensburg ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mit-
telbar ergebenden Streitigkeiten. 

(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingun-
gen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Ver-
einbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. Soweit der Vertrag 
oder diese Geschäftsbedingungen Regelungslücken 
enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejeni-
gen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, 
welche die Vertragspartner nach der wirtschaftlichen 
Zielsetzung des Vertrags und dem Zweck dieser Ge-
schäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 
Regelungslücke gekannt hätten. 
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Wasch- und Pflegeanleitung 
 
Sie erhalten heute Ihre neuen Textilien.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit! Damit Ihr Textil und die Veredelung möglichst lange neuwertig aussehen,  
bitten wir Sie um Beachtung der nachfolgenden Wasch- und Pflegehinweise. 
Ein veredeltes Textil bedarf besonderer Pflege.  
Bitte beachten Sie grundsätzlich die Wasch- und Pflegehinweise im Textil und darüber hinaus die allgemein gültigen  
Empfehlungen (Seite 6).  
Wenn die Veredelung einer schonenderen Pflege bedarf als das Textil, so ist die Pflegeanleitung der Veredelungsart  
ausschlaggebend. 
Sollten Sie unsicher sein oder weitere Fragen haben, so 
zögern Sie bitte nicht und melden sich bei uns. Gerne sind 
wir Ihnen dabei behilflich, die optimale Pflege für Ihr veredeltes Textil festzulegen. 

Allgemein gültig für alle Textilien 

• Bitte waschen Sie Ihr neues Textil vor dem ersten Tragen. 

• Sollten sich Pflegehinweise von Textil und Veredelung unterscheiden, so beachten Sie bitte die schonendere Variante. 

• Klettverschlüsse sollten vor dem Waschen genau übereinandergelegt werden. 

• Schließen Sie vor dem Waschen alle Reißverschlüsse. 

• Geben Sie feine Textilien in ein Wäschenetz. 

• Waschen Sie die Textilien von links. 

• Nicht chloren oder bleichen! 

• Keine Weichspüler verwenden! 

• Waschen Sie weiße und farbige Wäsche immer getrennt. 

• Benutzen Sie ein Feinwaschmittel. Dosieren Sie dieses nach Herstellerangaben. 

• Beladen Sie die Trommel nicht zu voll. 

• Bitte genaue Waschtemperatur einstellen. Weichen die Temperaturangaben von Textil und Veredelung voneinander 
ab, unbedingt die niedrigere Temperatur wählen! 

• Nasse Wäsche ist schwer und empfindlich. Leeren Sie die Wäschetrommel nach dem Waschen vorsichtig.  
Nicht an Teilen von ggf. ineinander verlegten Textilien stark ziehen, da dies zu Rissen an Nähten und Gewebe führen kann. 

• Textilien nicht wringen, um ein Verziehen zu vermeiden. 

• Textilien nicht chemisch reinigen lassen! 

• Weichen die Temperaturangaben zum Bügeln bei Textil und Veredelung voneinander ab, unbedingt die niedrigere 
Temperatur wählen! 

• Überhitzte Bügeleisen vermeiden – bitte beachten Sie, dass die eingestellte Temperatur deutlich von der tatsächlichen 
Bügeltemperatur abweichen kann! 

• Keine Heißmangel oder Dampfbügelmaschine benutzen! 

 
 
 
Hemden/Blusen 

• Drehen Sie die Hemden / Blusen vor dem Waschen auf 
links und schlagen Sie Kragen und Manschette nach 
innen, um eine Belastung der Kanten zu reduzieren. 

• Mit höchstens 6 Hemden / Blusen pro Waschgang 
erreichen Sie die besten Ergebnisse. 

• Schonend schleudern (max. 600 U) und sofort auf Bügel 
aufhängen! 

• Keinen Trockner benutzen! 

• Nur kurz und von links über Kragen und Manschette bügeln 
 

 

 
Frottiergewebe 
 

• Bei Frottierwaren empfehlen wir eine Erstwäsche mit 
95°C für alle Farben, um die Farbstabilität und 

Saugfähigkeit 
zu erhöhen. 

• Füllen Sie die Waschtrommel mindestens zur Hälfte, um 
Flusenbildung zu vermeiden. 

• Frottiergewebe wird im Trockner angenehm weich und die 
Flusenbildung wird reduziert. Jedoch nicht zu heiß 

trocknen! 

• Bei Frottierware kann es produktionsbedingt zu Faden 
ziehern kommen. Bitte ziehen Sie nicht daran, sondern 
schneiden Sie diese einfach ab. Das Gewebe erleidet 
dadurch keinen Schaden. 

 

 

mailto:info@textiles.de
http://www.textiles.de/


   

TEXTILES GmbH & Co. KG 

Riedweg 1-3, 88339 Bad Waldsee Tel: +49 7524 9745-0 Volksbank Altshausen IBAN: DE39 6509 2200 0031 6370 00 BIC: GENODES1VAH 

AG Ulm: HRA 728311 Mail: info@textiles.de Kreissparkasse Ravensburg IBAN: DE39 6505 0110 0062 4300 34 BIC: SOLADES1RVB 

USt-ID-Nr.: DE356709712 Web: www.textiles.de Volksbank Allgäu-Oberschwaben IBAN: DE43 6509 1040 0106 9130 00 BIC: GENODES1LEU 

 

Persönlich haftend: TEXTILES Verwaltungs GmbH – AG Ulm: HRB 745136 – Geschäftsführer: Dieter Jacob 

Veredelungen 
 

Stickerei 

• Um den Flor des Textils zu glätten und somit ein optimales 
Stickergebnis zu erhalten, verwenden wir bei der 

Produktion 
je nach Textil ggf. ein wasserlösliches Vlies. Es können sich 
noch kleine Restpartikel dieses Stickvlieses auf dem Textil 
befinden. Diese lösen sich bei der ersten Wäsche 

vollständig 
auf. 

• Die Stickerei darf nur bei niedriger Temperatur auf der 
linken Seite (Innenseite des Textils) gebügelt werden. 

• Auf der Rückseite der Stickerei befindet sich – je nach Textil 
– ggf. ein weißes oder schwarzes Stickvlies. Dieses ist aus 
technischen Gründen notwendig. Bitte entfernen Sie dieses 
stabilisierende Material nicht. 

 

 

Druck (Transfer und Direkt) 

• Bei maximal 30°C von links waschen 

• Die Veredelung darf nass nicht gedehnt werden, es besteht 
Bruchgefahr! 

• Der Druck darf nur mäßig heiß auf der linken Seite 
(Innenseite 
des Textils) gebügelt werden. 

 

 

Weblabels, Patches, Embleme 

• Die Veredelung darf nur mäßig heiß auf der linken Seite 
(Innenseite des Textils) gebügelt werden. 

 

 
 

Spezielle Textilien 
 

Funktionsware, z.B. Sport-Shirts, Laufhosen 

• Bitte im Feinwaschgang waschen. 

• Funktionstextilien sollten niemals mit Pulverwaschmittel in 
Berührung kommen, das schädigt die Fasern und 
beeinträchtigt die Atmungsaktivität. 

• Trommel zu maximal 2/3 füllen. 

• Schleudern mit maximal 800 U. 
 

 

Fleece 

• Bitte im Feinwaschgang waschen. 

• Nach dem Waschen kurz ausschütteln. 

• Bitte nicht bügeln! 
 

 

Softshell 

• Bitte im Feinwaschgang waschen. 

• Möglichst nicht oder nur bei ganz geringen Touren 
schleudern. 

• Nach dem Waschen kurz ausschütteln. 

• Es empfiehlt sich, die wasserabweisende Imprägnierung 
von 
Zeit zu Zeit aufzufrischen 

 

 

Wollkleidung 

• Kleidung – sofern das Label im Textil es zulässt – im 
speziellen Wollwaschgang in der Maschine oder von 
Hand mit lauwarmem Wasser (max. 30°C) waschen. 

• Bei Handwäsche: Heißes Wasser und starke mechanische 
Beanspruchung (wringen, reiben oder kneten) vermeiden. 

• Bei Maschinenwäsche: Trommel bis maximal zur Hälfte 
füllen. 

• Verwenden Sie ausschließlich ein spezielles 
Wollwaschmittel. 

• Schonend schleudern. 

• Keinen Trockner benutzen. 

• Nach Möglichkeit liegend ohne direkte Sonneneinstrahlung 
trocknen. 

 

 

Wasserfeste Textilien, z.B. Regenmäntel 

• Bedruckte wasserfeste Textilien aus Nylon und ähnlichen 
Materialien sind aufgrund verschiedener Gegebenheiten 
wie Beschichtungen, geschlossener Oberflächen usw. nur 
mit maximal 30°C waschbar! 
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